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.. ./Ibt' 4der BEibgE'n zu den stenographismen Protokollen des Nationalr;tes 
"--' . 

Xiii. Gesetzgebungsperiude 

Präs.= 2 't, Ohr. 1972 

A n t rag 

ce:::: Abgeo:rd.neten Ing.I{EIJBICE, Dr.GRUBER, BREITENEDEP., HAHN 
lJ~!:.d. G-eIloss en 

städtebauliche Erneuerung 

Der N~tionRlrat wolle beschließ~n~ 

3ul1d.esgeset;<:; VOID ••••••• , über die städtebanlic:le Erneuerung (Stadt­
erneue:rungsgesetz) 

Der Nationalrat hat bezchlossen: 

Al)flchni tt I .. -
§ ~ (V~rfas8ung8bestimmung) 

(1) Die Erlassung uad Aufhebung von Vorschriften, wie sie im 
Abschnitt 11 dieses Bundesgesetzes enthalten sind, ist auch 

in den T-:Jelangen Bundessacht , hiusichtlich derer das Bundes­
verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 etwas anderes bestünmt. 

(2) Die -vollziehung von Vorschriften, wie sie in Abschnitt 11 

dieses Bundesgesetzes enthalten sind, ist auch in den Be­
langen Landessa~he, hinsichtlich derer das Bundesverfassungs­
gesetz in der Fassung von 1929 etwas anderes bestimmt. 

(3) Art. 11 Ans. (3) des Bundesverfassungsgesetzes in der Fassung 
von 1929 ist für die Voll~iehu~g von Vorschriften, wie sie in 

Abschnitt 11 dieses Bundesgesetzes enthalten sind, nicht an-
zm..:enden. 

(4) Das Bunde8verfas~ungsgeset~ in der Fassung von 1929 wird wie 
folgt geändert: In Art. 10 Abs. 1 2.6 wird der Ausdruck "Ent­
eignung Z'...'... Zwecken der Assanierung, sonstige!!, gestrichen. 

(5) Gleichzeitigverltert die Verfassungsbestimmung des § 9 Abs.(1) 
des Bundesgesetzes vom 1~.6.1929, BGBl.Nr.202j1929, betreffBaQ 
die Enteignung 2;U Wohn-- und Assanierungszwecken, ihre Vlirk-· 
s3.mkeit. 

St2.cl terneuerung 

§ 2 (1) Dieses 13ulldesgeseTz regelt das Verfahren zur DurchfUhrung der 
städ tebaulichen Erneuerung von Städten, .iVl::irkten und Dörfern. 

57/A XIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 1 von 35

www.parlament.gv.at



- 2 -

(2) Eine städtebauliche ErneuerunG ist an die Raum­

ordnunr;sgcsctze der )~~inder '',).no. die auf Grund dieser 

Gesetze erlo.sscnen RD.umpläne gebunden .. 

(3) Städtebauliche Erneuerungen ün Sim1e dieses Bundes .... 

gesetzes sind Maßnahmen zur Behebung von städtebau­

lichen I-lißständcn im städtischen Leliensraum und in' 

geschlossRnen Siedlungsgebieten und zur Verwirkli­

chung einer moderl).en städtebaulichen Kcmzeptio'n, 

insbesondere durch Beseitigung baulicher Anlagen 

und Heubebc.1.unng sowie durch vJiederbelebungünd 

funktionsgerechte Ver'vJcndunG historisch~r Bauten und 

Ortsteile • 

. ,§ 3 (1) Die Landesrcgi.erung kar,al nfh~h Ivjaßgabe <leI' BestimmuDben 

dieses Bundesgesetzes ein Gemeindegel)iet 0(le10 einen 

'lIeil eines Gemeindegebietes zum Erneuerungsgebiet 

erklären. 

(2) Diese Erklär\.lng ist nur zuldsslg, \'181111 

a) sie dem Landesraur:J.:plan entspricht~' 

b) städtebauliche !'1ißstände vo:-liegen, die ,nur durch 

Erneueru...Ylgsffie.ßnahmc:;u im Sinne dieses Bundesgesetzes 

beseitigt VJerdell können ~ 

c) die der Gemeinde obliegenden vorbcrei b~nden Unter­

suchungen und Haßnahmen (§ ,4-) durchgeführt \-:urden 

und 

d) die Finanzierung gesichert ist. 

(3) Bei der Erklärung eines Gebietes zum Erneuerungs­

gebiet ist insbesondere darauf Bedacht zu neh+nen, 

a) ob di e Er-!1eueruTIgs_mo.ßnahmen nur durch. die gleich­

zeitige Erfassung ~\iner größeren Zahl von Objekten 

\'lirtschaftlich und zügig i:;,:JYlcrhal b eine:1."· angemessenen 

Zei t durchgeführt ,·:erden können 1 

b) ob eine v..ric1mungsgerJäße Nutzung von bebauten und 

unbebauten Flächen gegeben ist, 

If· I .. : I . 
J 

t 
l 
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c) ob eine funktiol1ßc;erechte Nutzung der Grundstücke 

geGeben ist, inf>oesonderc im Hinbl:Lc}: auf die not- . 

wendigen öffentlichen und pri-vo.ten VersorGungen, 

auf eine ausreichende VerflechtunG UToaner }i'unk-

tionen, auf die T~lerkehr8verhäl tnisse und die Ver­

meidung der BeE"ünträchtigung von Hohnungen durch 

Betriebe und Anlc,-gen, 

d) 0b das G8biet ~ni t ausreichenden Erhol'~ngsanlagen 

ausgestattet is~, 

e) ob und in \"Jelchem UmfCL.'1g ·die bauliche Beschaffenheit 

der Gebäude Ul1d die Qua1itäc der vorhandenen \-lohnun­

gen einem Mindeststandard entspLichtQ 

(1+) Bei oer Beurteilung der baulichen Beschaffenheit der 

Gebäude und dei: Qu!:üi tä t der vorhandenen Uohnungen 

ist besonders auf die einei': zei tgeI:lüßen Hohn};:ultur 

entsprechende ·AUsst<ll,GUng SOHle auf elie Erfordernisse 

der Gesundheit.und Hygiene Beda.cht zu nehmen .. 

Erneuerungsverfahren 

§ 4 ("1). Die Erklärung d.nes' Gebietes zum l'rneuerungsgebiet 

'erfolGt nach A:c!.J.:törung des Beirates (§ 5) durch Be­

scheid der Landesrcgier'J.ng auf Antrag der Gemeinde 

oder eines Eigentümers oder Bestandnehrners ei11er ill 

einem als Erneuerungsgebiet in Frage kommenden Gebiet 

gelegenen Liegenschaft. Die2er Bescheid ist jedem 

GrundstUckseigentümcr so;üe dem Gruhclbuchsgericht 

zuzustel1eno Im. Ern8uerungsgebiet befil!'lliche Einzel­

öbjekte~ die qem nouen BeouU1ülgsplan entsprechen und 

in ~ünem ordnuIlGsgcliüißen Zustand sin'J., sind nicht 
. .. ~.~ b' t- • b . 1 lr.:. 0.2.S .i~,rn2UCI'UnGGf';Gle·v elj1.ZU eZle 1en .. · 

(2) Beabsichtigt die Gempinde, den !illtrag zu stellen, 

so hat sie folgende vorberei tonue r·1a...'3nahmen zu treffen! 
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a) ·Sie hat alle jene vorbereitenden Untersu­

ch unG2n durch zuführen oder zu \;er2.nl2.::3 sen) 

die erforderlich sind, um ausreichende Be-

urt ei lUr1[s, [rund 10 ge D Ob er 

der El~ne uerun GS ln2ßnahlTien, 

die Not\iiendiGkei t 

die sozialen, 

strukturellen und baulichen Verhält-

ni~3e un~ Zusam~ehhlinge sowie die notwendigen 

~laßnahmen· und ihr--:; Finanzierung zu Ge\'linnen. 

b) Insbesondere hat die Gemeinde die Einstellung 

der Zigen tümer) Bes tandnehrr.er u.nd s on;;.:; tigen 

Nutzu~zsberechtiGten zu dem Erneuerungsvor­

haben zu ermitteln und deren VorschUige für 

die Neugestaltung de~ Gebietes entgegenzu­

nehmen. 

c) Nachteilige Aus'.;irkungen, die sich für die 

v(m der beabsichtigten Er-neuerung unr.'ittelbar-­

Betroffenen in ihren persönliChen Lebensum­

ständen> im wirtschaftlichen oder sozialen 
Bereich voraussichtlich ergeben werden, sind 

von der Gemeinde ebenfalls festzustellen. Die 
Gemeinde hat weiters Vorschläge rUr di~ Ent-

, . 

schädigung oder anderweitige Unterbrincung 

.der Bestandneh~Ar oder sonstigen Nutzungsbe-

rechtigten zu entwickeln und mit diesen zu 

erörtern. Des Ergebnis ist schriftlich fest­
zuhalten. 

(3) Z usarr;rilen mit dem Antrag auf Erklärung e:Lnes 

Gebietes zum Erneuerunesgebiet hat die Gc~cinde 

der LandesreGierunG alle fUr, die EntSCheidung 

über die Abgrenzung des Gebietes notwendigen 

BeurteilunGsgrundlagen und Vorschläge, insbe-

sondere liber folgende Gegenstlinde vorzulegen: 

.~ 
I ~ 

I 
} 
t 

I 
i 
\ 

I 
.I 
J 
I 
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a) Unt crsuchungen und ein cn Vorscblo.2; tiber öi e z':Jcck-
oor;. t:' ~ E "h 0 t malHßC .wgre!1zuntjQcs ~).:'ncue:rl.mßSGC0le es, 

-
b) ein Verzeichnis der bctroffenen Liegenschaften 

sowie eine gcnnucDcirlcGung der in dem Gebiet 

gestehend.en st~idtebD.ulichcl1 I'Jißstö.nde, 

c) den geltenden Flächem'lidlID.ngspla.n u .. nd den geltenden 

Rebauungsplan für das Erneuerungsgebiet sOl'lie 

allfällige E~.!.h·;ü.rfe vorgesehener Planänderungen, 

d) das Ergebnis deI' Erörterungen nach Abs.(r.2) lit .. b, 

e) einen Sozialplen auf der Basis der nach Abs" (2) 

.1:Lt .. c .. durchgeführten .Untersuchuns.(:m, ßer insbe-: .. 

s'cmclereauch detaillierte Vorschläge der Gemeinden 

ü1)cr die Neuuntcrbring;ung oder Entßchädigung der 

betroffenen Besta.ndnehmer uno sonstigen Eutzungs­

~erechtigten enthalten ~uß, 

f) die vOJ:'aussichtlichen Kosten der Vorbereitung 

'l::.nd Durchfünrul1p; der Erneuerungsmaßna.h.men und 
~.;~c·n T~":'~~~""l' er"·'~~('Dl., ...... '..:..- ....... .11 .... ;; ~ _L.~.Lc..ti.L1...J l..U.lbu ...... ..L..CLJ.J., . 

g) eine Untersuchung über die HirtschafJclichkei t 

der geplalltcn Erneuerungsm.aßnr·ihmeno 

eines 

Gebietes sind die Ei~entlimer, Mieter und sonstigen 

zur Nutzung eines Gl~undstückes, Gebäudes oder Gebäude­

teiles Berechtigten sOHie ihre Beauftragten v~r­

Iiflichtet, den orclnunEjsgemEiß ausgewiesenen Organen 

der Gemeinde oder dem von ihr BcD.uftrG.f;ten ,quf' deren 

Verlangen Auskunft über j GI: p TatsacrJm zu ert eilen} 

'deren Kermtnis zur BeurteiLlng der Erneuerungsbc-

dÜJ:ftigkeit ei~forc1erlich ist sOl'/ie die :3esil'l1tigung 

der Liegenschaft zu diesem Zweck zu gestatten. Die 

in:2rfüllun.g der Auskunftspflicht Gemachten Angaben 

dürfen mn: im z,usammenharlg lai t der E:' .. D.euerung ver-

(5) Boferrl ein Lie(Senschaftseigentümer im Sinne des Abs. (1) 

einen Antrag auf Erklärung. eines Gebietes zum E~- _. 

neuer:ungsßebiet stellen \-,i11 ~ hat er oJeineroAntrag .' . 
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die Zustimmung von mindestens 51 9~ der Grundcigen-

tum" e ." r-.. -r·~rw:- d' ,u<: .. ,,-,y"or,"'C'l -·~r1r-,c:-...L~,...,~ .... f":'" c1 0/ ~-c 
L r O"lZU.l.1. ... Gcn, lC Z .~dHlw·.:-l f:l}./l"t"""'-'\:::Ll";';> I:) v-e ..... 

Wertes der in diesem Gebiet gel~genen Grundstlickc 

repräsentieren" Die Lfmdesrelsierung hat zu diesem 

AntraG eine Stellüngnab.Tnc der GüL'1einde so"\·.'ie eine 

ÄußerunG des Beire.tcs (§ 5) einzuholen und. mit Be­

schluß zu en.tscheiden, ob di e::3em Antrag grund sä tzlich 

näherzutreten ist. Im Felle eines positiv<:;n Beschlusses , 

hat die Londesregicrung die Gemeinde aü.fzufordern, 

Untersuchungen und Vorschläge im Sinne der .hbs .. (2) und 

(3) durchz'iführen :)Z1,-[.. zu erstatten. 

(6) Sofern ein Bestandnehmer im Sinne des A1)s. (1) einen 

.Antrag auf Erklärung eines Gebietes zum Erneuenmr-js­

gebiet stellen will, hat er seinem Ant:;-:-ag die Zl.!­

::;timmunc; der i1e:trhei t oer Bestandner.uller beiz1..:.fügen .. 

Im übrigen gilt Abs.'(5) sinngemäß .. 

(7) Die Gemeinde knn."1 sich zur Du.rchführuns vorberei tendel"' 

r-'Iaf.:~w.hm.en. für die ErneuerunG eines gCl'.'crblicben Unten:-­

nehmens oder eines freiberufIich Tätigen bedienen, 

sofern diese nach ihrer Geschäftstätigkeit auf dem. 

Gel~iet des Bau~., \-lohnl~ngs- und SiedJ.unc;sweser:s und 
\ 

. naCll ihren '\'lirtschaftlichen Verhältnissen geeignet 

sind, diese AufGaben zu erfüllen (Planllngsbeauftragter) .. 

§ 5 (Grundsatzbestimmung) 

(1) Die IJn.ndesregierung hat zum ZW2ck der Beratung über 

Erneu3rungsprojekt:;e einen beirat zu errichten. 

Diesem Beirat haben insbesolidere folgende Personen 

cuJ.zugchören: 

u) als Vorsitzender der zu~tandißc Fachbeamte der 

Lanc1esrer;ierunß, 

b) ein I-1itglied des '\dohnbauförderungsbeirates eder 

dessen Stellvertreter, 
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c) ein Architekt auf Vorschlag der Inccnieur­

kammer) 
d) ein BauunternehDcr auf Vorschlag der 

Landcsinriung der Baugewerbe, 
e) ein Rechtsam-.'alt auf VorschlaG der Rechts-. 

am:a1 ts kar:Jlier, 

f) ein Liegeh~chart~makler auf Vorschlac der 

Landesinnung der- Gebäudevcr':Ialter und 

Realitätenvermittler, 
g) ein Vertreter der Kammer der- ge ''1 erb lichen 

\virts chaft , 
h) ein Vertreter der Arbeiterkammer, 

.j) ein Vertreter der Landl'iirts chaftskan:mer > 

k) ein Vertret~r der gemeinnützigen W6hnungs~· 

Nfrt.schaft, 
1) ein Vertreter dos Städtebundes, 

m) ein Ve~treter des Gemeindebundes, 
- n) ein Vertret er des Dundes denkmalPjr:tes , 
0) je ein Soziologe, Raumplaner und Verkehrs­

planer. 

Den Beratungen über die Erklärung eines bestimmten 

Gebietes z,um ET.'n(;1..~Grung~3ge·LJiet können VeJ:,tretAr 
der Licgcnschaftseigentümer so,:lie der BestDndnchmer 

des jeweils z~ erneuernden G2bietes beigeZOGen 

'I .. Jerden .. 

I 
f , 
I 

! 
1 
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Ern eUe T.1l11c;smaßnalmen 

§ 6 ('1 ) Di e DUI'chfilllrung der Erneuerung umfaßt die Or<1."1ungs-

ma.ßnahr.:18n und (:ie B:::rmJDßn3Jl1;1en innerhalb des Er-

neucrul1Gsgebietes. 

(2) Zu den Ordnungi:wlaßnc.hmen gehören: I'Iaßne.hmen der 

RSU1!lcrdnung, dor Umzug der Bc\·.'ohner und Betriebe; 

d" e E ....... "ch 1 l· e O n0' co' ~'O +~ ",ff 'J"I' 'l~mc>'" d; e no';-- J...:J • __ -,_ . l~U J. o .:J ;Wle i:) nS • .).L.ge La ,.na.l !l~ • .l.J.~ .,-, ~ ... -

"lendi g sind, dnmi t . die Baumaßnah.i'TIen durchgeführt 

v:erdf:j,.l können .. 

(3) Zu den Eauiilaßnahmen gehören: Die 13e;!?::Ltiglulg b2.u­

lieher Anlag::m, die i'~cubebaming, die I'jcderni sier1.mg 

baulicher Anlagen so'.de die Verl'lirklichung der 

son.::,-t;ig:;ll nach dem Bebauung-splml vors~sehenen :Nutzung. 

DurchfüJ1rung der Ordnungs- l1.nd BauL1aßnahIc.e;l· 

§ 7 (1) Di c Durchführung .der OrdnungsmaßnaJ"lmerl obliegt der 

Gemeinde. 

(2) Die Durchführung der BmuJlaßnahmen obliegt den Eigen­

tümern der in einen Erneue::·tmgsgebiet gelegenen . 

. Licgemschafteno 

(3) TUt Rechtskraft des Bescheides der Landesregienmg 

iibe:c die Erklärung e: nes Gebi-:tes zum Erneuerungsge­

biet bilden .di e LiegeIlscha.ftscig'":'l1tfuner eine fU t­

eigentümorgemein sC~'::"3ft <> 

( ~.) -Q ''1\'' t .. ~ .. ~ . h 
.r:..ln 111 - 81 gell CUir.er, Q C_:.: Sl C. 

ntihmer:.. n:i eht beteiligen und seinen Mi teigentmTIs·, 

ante~l veräußern i-d.ll, hat diesen zunächst d2r Nit­

eigenti.iraergcllleinschaft anzubieten; er\";irbt 0.";_0 Mi t­

eigentUme.:rgemeinschvft den Antefl nicht, kann er 

ihn der Geme:'nde zum Kauf anbieten, i"renn ein(;: -C' ' 
,.l 1'01--

händige Veräußcrung an a..ndere Personen nicht i71<)gl-ch 

ist" In diesem Fall ist die Gemeinde verpflichtet, 
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§ 8 

§ 9 

- 9 -

f;'; einen Ant eil zum 

Verkehr:.'.'',:,'Grt zu c:r,;;I"ben und in seine Rechte und })flich-

ten als Ni teiSC:::1tüJucr cinzutreten~ 

(5) Die Hölle des Verkehrf,v;ertes sowie das Verl1ältnis der 

I1itciscnt1.unsenteile zueina..'!der ist nach dem Verkehrs- , 

wert der Liegensch~ften bzw. Liegenschaftsanteile Z~ 

bestimnen, wobei solche Wertsteigerun~en nicht zu be­

rücksichtigen sind~ die VOl' der Stellung eines l':""'"r1trases 

auf Erklärung zum Erneu::;rungsr;ebiet (§ 4 Abs.(1))ein­

getreten sind .. 

(6) Kommt eine Einigung über die Höhe des 'V!ertes cler 

einzel nrm Liegenschaften nicht ~,mstande, so ist ihr 

Vc::-kehrsvJert im Außerstrcit-,rerfahren zu. bestimmen .. 

(7) Flächen für öffentliche Zwecke hat die Gemeinde zum 

VcrLehrs\';ert zu er'c.'(-;rl:Jsll, s~n-iei t: nicht zum Zeitpunkt 

der Einbringung des Antrages auf E::::J.d,äl:'ung zum Er-· 

neuerungsgebiet bestehende Rechtsv0Tschriftcn eine 

Abtretungsverrflic.htung vorseheü. 

Das Grundb;i,-;hsgericht h8.t b.:Lnsichtlich aller Crund­

stUcke, die im ErneueruL3sgcbiet liegen, diese Tat­

sache im Grundbuch ersichtlich zu machen. Das G:;:'und-

bll·"'llcn'eT'l" "h·l:;' 1'1"-'+ ';'1 ;:l "'r ,-:;'r·~; c·l~+'l -i ~h"'1'nch1.1r..lP' c1pu ·.Be-.V ..:Jt.> _ . ....., \.,..;. V __ .1 U~, ,J.....J t.-)_ J. \.,.1 __ ....... \..' ... L.1..!J, ......... - - 0 ...; .... 

scheid der Landesregierung, in dem das Erneuerungs­
gebiet festgelegt l;ri.rc1 (§ Li, .A1s~1), wlz'..)fi.ihren" 

Die Ersichtlichmac.hung der Erneuerung im Gründbuch 

nach g 8 hat <1i;,; HL .... icung, daß die Eic;entümer keinerlei 

Rechtsgeschäfte od;;;r -handlungen setzer .. c.ürfen: di e 

die Durchführung· der ErneuerUJ.lgsme.ßnal' ... .men. ersch\'ierc.:: .. 

\-Jährend dos :::;:;.~neuerungsverfnhrens bedürfen die Ver­

ä.ußerung und die BslastUIlG von 1'1 i teigenturnsanteilen 

sOHie di.o Begründung von Kutzullcsrechten und von 13e­

standrecht/:;D. an ihnen, ferner bauliche Vcr[indcrunger.., 

der schriftlichen GCIleruniGuncs durch den Erneucru.nc;sbe-

'., 
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vJerdcri, \,;enn Gn:::-d zu der Alli"1nhr:c besteht, claß der­

artiße P..ec;htscc:c,chäfto die Durchfüh:rung der Er­

neucrun.[jßyaaßnaJ:1L1Cn unmöglich machcn oder 1:1cscatlich 

ersch~cren wUrden. 

§ 10 (1) S011ei t }~inzelobjekte dem l1eu.C.~l I3ebam .. mc;splan cnt-

(2) 

-

spr0chcn, j edoc~l ~;erbE:3seru.ngsbedürftiß sind, in 

wirtsch2.ftl ieher \·teise verbessert \'lerden kö:men, 

und .nach DurchfühT'ung der Ycr~es8erur.:.gsmaßnahmt:1"'. 

angemessen e.usgestuttet im SilL.'18 des Vlohnbauförde­

rU.ngs[';esetzcs 1S~68 sein \'lcrdcl1, sind s:Le auf Antrag 

des EigentÜJ:Jers von der J~Dndesregierttl1g mit Bescheid 

vomErneuerune;~verfah:rerl d2illIl auszunehJnen,. ~'lenn sich 

der Eil~entümer bereiterl:::lä:;:t, die r~rfo rderlichen ·Al-· 

·beiten '.-;ährcnd. des EU18uerU11csverfahrens selbst dürch­

zuf-ijhren. 

Denkm8~geAchlitzte Baulielü:::eiton :L:m Q" ~ ;...;l.nne QC:S Denk-
malschutzgesetzes sind auf ei~e solche Weise in die 

Erneucl'ung einzubez,i:.hen, daß sie in ih.:..:emkilnstleri-

sehen oder kulturhi~torischen Wert erhalten bleiben. 

Gleiches gilt fUr solche Baulichkelten, die zwar 

nicht dcnkmalcc3chützt sind: deren Erhaltung j~doch 
zur Uahrlm.g des Stadtbildes von .Interesse ist_ 

§ 11 (~l) Die T·liteige::r..tlD-:lcr der J.m Erneuerungsgebiet befind­

lichen. Liegenschaften hG.L)en eine geeignete 1?erson 

alB Erneu8Tu:ngsbeau.ftragten. zu bestel.len. Für diese 

Entscheidung istei:n.e Hehrheit von mind'2stcns 51 ~~ 

dbI' Miteigentili1cr, die gleich~eitig mindestens 51 % 
dps G0samtuerto:: der LieGenschaften ]'epräsenticren, 

(2) Sind mehr als 15 I1i tei.Gcntümer vorhanden, 80 haben 

di cse aus ihreci Kreis mi t einfacher Neh:d:e:i.t ein 

KolleG:! um von 3 bis '7 Personen zur tJb~;e\'Jachung der 

Tätigkci t des Erneueri.ll'l[;sbeauftraGten zu bestellen .. 

" . 

.' . 
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(3) Das Kollecium hl.lt in minde:stens j Gdes Vicl .. tcljabr 

stattfindenden Ei t zunGen .über qie Durchfliluunß 

der ErneuerungsmaßnG.hL'1en zu beruten und di e I'li t­
ei8entümer :!.n einer mindestens einmal jährlich 

stattfindenden Versunmlung über die Durchführung 

der ErneuerungsmaBnahnen'zu informieren. 

Zum Erneuerungs'l)eauftragten kann jede. geeignete 

und befugte ph:ysische oder juristische, Person 

bestellt 'werden, die dj e not\'iendigen Voraussetzungen 

für d":"e Planung und Durchführung der Erneuerungsmaß­

nahmen besi t'zt und weder mittelbar noc.h uruni ttelbar 

an der AusfUhrung der Erneuerungsmaßnahmen be-ceil:gt 

ist. 

§ 13 ('1) Der Erneue::::'ungsbeauftragte hat zur Vorbereitung der 

Entscheidung über Irt und Umfan.g der 13ebau\:;.lg einen 

\-lettbe\-:erb auszuschreiben .. 
,. \ 
\. 2.1 Die I'1iteigen tlime~cgemeinsehc-:.ft. kann be i Erneuerungs-

vorhaben kleim~ren Umfanges übel:' Vorschlag des Er­

neuerungsbeauftrugten mit 11ehrhei t von 51 % der 

.Eig~ntilmer; die gleichzeitig 51% des ~esuilltwertes 

der Liegenschaften repräseI:!tieren, beschl ießcn, 

daß in Abweichung der Regel des Abs.(1) ein Projekt 

ohne Ausschreibung eines Hettbev:e:rbs ausgcsrbei tet 

·vlerden soll. 

( 7) D T.' • 'li) hP"h . ~ .J..cr "L'.l~neue.ru.ngsbem:ftragte hat für dle -urc . .l..l.. u. x'ung 

de~" Baumaßn211men zu sorgen .. 
, '\ 
~4·) Der Erneuerungsoeauftragte hat das Kollegium mindestens 

anlä21ich der in § 1"1 Abs. (3) genannten Beratungen 

und die Mi-ce":"gentümer mindestens anläßlich drr in 

§ 11 Abs. (3) genannt.en Versammlungen über dieDurciJ.·~ 

führung der :;:rneuerungsmußnahmen zu informieren. Er 

hat bei der ~lrchfürITung der Erneueru~maßnahmen die 

Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes anzuwenden und 

den Mi te:i.gentümern Rechnung zu legen. 'Der Erneuerungs-' 

beau:~tragte kann über Vorschlag des Kollegiums von der 

57/A XIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 11 von 35

www.parlament.gv.at



.; 

-12 -

JvIitGig~ntümG:rgel1lcil1schaft mit J-1ehrheit von 51 % 
der Eic;cntümer, di e gleicl2-zei t{g 51 ~b des Go samt-­

"·10rtes der J.,iegenschaftcn l'epz:'e.sentieren, ab.berufen 

\-:erden, soweit vertraglich nichtsanc1eres bestimmt 

ist. 

Der Erneuerungsbeauftragte ist berechtigt, die 
I'11·tel·rren.!·~;")erg m >; ncch",,"'t"' , -J ""n ·1'n·-e 1 -:-'r.,.nn·ne~ +-en '. o' .,,,\.·<-<L se .e~~.Cl ~'AJ. J.Il a ...... ·v l 6 ~t'b'~--- ,.LV, 

des Erneuer1l.ngsvorhabens nach außen hin zu vertreten, 

insbesondere auch zu verpflichten. Einzelne Rechts­
geseh~ifte kön ... TlGn durch Vertrag z,,;ischen deJ..:· Mi teigon·­

tümergemeinschaft m~d dem Erneuerungsbeauftre.gtcn 

von der Zustim::nung der Hiteigentümergemeinschaft oder .' 

des Kollegiums abhängig gemacht werden. 

§ 1L;· (1) Sobald die Detailplanung fertiggestellt ist., hat der 

Erneuerungsbccmftragte einen ~rorschlag über die eigen­
tU:G~3ill8.ßibe Neuaufteilung , GT'forde!'lichenfalls auch 

. (2) :Die Ent3cheidung über die rJeuaufteilu.ng der IJiegen­

schaften ist durch die f1i teigentü:n8r zu treFfen; kommt, 

e11.1e Einigung darüber nicht zustande~ ist darüber 

im Außerstreitverfahren ~u entscheiden Q 

~ 15 \(A.) S l' •• h 1 2 ~1 
:, ., I CJ~ ern die Mi teigentumer nicht ~nne!:' a b von 1 l' onnten 

§ '16 

ab Rechtskra1't des Bescheides der Landesregierung über 

die EI'l,::lärung Zi1I:l Erneuer'Jngsg8biet einen Erneuerungs-
.bea1.:.ftragten bestellen, hat die Gemeinde die Eigen·. 

tümer mi t Be~rcheid a:u.fzufordern} diese Bestellung 

i.nnerhalb von i'ieiteren 3 Monaten .vorzunehmen. 

(2) Kommen die Eigentürter eier Aufforä.erli.ng durch die Ge­

meinde gemäß Abs. (1) nicht Dach ~ f.;O kc:nn die Gemeinde 

einen :Erneuerungsbeaufcragten im Sinne des § 12 be­
stellen. 

. 
Dem durch die Gemeinde bestellten Erneuerungsbeauftragten 
obliegen die in den §§ 13 und 14 genanxl.ten Vcrpflich.­

tnngen. 
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§ 17' (1) Sobald die Gemeinde gemäß § 15 Abs. (2) einen Er­

neuerungsbeauftragten bestellt hat, hat sie die 

Eigentümer aufzufordern, die ihnen gernä.ß §§ 7, 13 

und 1l l- zukommenden Aufgaben v:ahrzunehmen. 

(2) Kommen die Eigentümer der Aufforderung durch die 

Gemeinde gemäß ./I.bs.(1) nicht nach, so kann die Ge­

meillde 

§ 18 (1) 

a) den Erneuerungs-oeaui'tragten mi t der Ausschreibung 

eines Hettbe~lerbs gemä.ß § -; 3 Abs. (1 ) und 

b) mit dem Abbruch, dem Neubau und der I'1odernisierung 

der in dem Erneuerungsgebiet gelegenen B8ulichkeiten 

beauftragen, soweit dies zur Ver\.oJ:Lrklichung des 

<.' Erneuerungspro,iektes erforderlich ist • 

Reprivatisierung 

Die Gerr:einJ.e ist v(;:r'pflichtet> Liegenschaften, 

die ,sie im Zu>:e des Er:Jeueru~;r:3verfa.hrEf1S c...... • __ " 

anders als gezen Bereitstellung von Ersatz­
li0gens chaften er1:101"b·:m hat.) spEi t e,~ tens nach 

liDS chluß der Erneue rUDEs r.:a?nahli.en zu den 

Gestehuncskosten wieder an Personen, die 

keine GebietSkörperschaften 5in1, zu ver­

äußern) s m'Iei t es sich nicht um Lieten­

schaftenfUr öffentliche Zwecke handelt. 

(2) Dazu hat die Gemej_nde spätc3tens 6 :"~ona.tc 

, nach Abschluß des Erneuer~ngsvGrfahrens den 

frillleren EigentQm~n der von ihr erworbenen 
, 

. Ließenschaften~ an zweiter Stelle dc~ Mit-

diese zum Kauf anzu-

bieten (Vorkaufsrecht). 

4· t. 

< -. 

. . . 
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(3) Machen dieVorkaufsberechtiGten von ihrem 

Hecht innerncüb von 3 i'1onate:D keincn Gebrauch) 

so hat die Ce~einde binnen ~eiterer 6 Monate 

die LieGenschaft i'l~eihändiG zu \roräußern. Ist 

eine freihändiGe Vcrliußerung binnen dieser 

Frist ~i~ht möglich, so hat die Gern~inde die 

Liegenschaften zu versteißern. Sind die Gestehungs-

kosten in der Versteigerung nicht zu erzieLen, so 
,-_ .. ~--c--,.--·_-.... ......... "r ,:.>_. kann die' GeiYleinde von einer. Versteigerung ab"':- ........... . 

" 

Erlöschen von R~chteri, EntschädigunG von Destandnehmer~ 

§ 19 (1) 

(2) 

. ~--.(3} .. 

. . 

Mit Rechtskraft des Bescheides liber die Erklärung 

eines Gebietes zuui Erneuerungsgebiet. Gelten 

Bes~andvert~äge tiber Objekte lm Erneuerung~Gcbiet 

als aufgelöst. 

Die Gemeinde hat den II;.ieterr; eine ErsatzvlOhnu?lg 

nor~aler Ausstattung und angemessener Größe zur 

VerfUcung zu stellen. Dabei ist nach dem von 

der Gemeinde nach § 1~ Abs. (3)lit. f erst~ellten 

Sozialplar. vorzugehen •... 

1;;" 'd' T1 :... •• ./.lur .le. Deur LoCJ. J.ung der ArJgeme:3!":' enhe i 1:; (]er GJ:'(5ße.--. -

eine.::; ErsBtzwoh.LJ.ung sind die jevJeilige Verordnung 

der Landesregierung zum Hohnbauförderungsgesetz 1963 

jiber die Ge'l.·!ä:q.rung einer Wol:nbeihilfe sOi·,ie die bis­

herigen Hohnverhältnisse besondc:.':'s heranzuziehen • 

57/A XIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)14 von 35

www.parlament.gv.at



" 

( 4' \ ) 

Als norr:t21 auscest<lttet eilt eine irr: Sinne des ' .. ;ohn­

bauförcleruncscesetzcs 1963, § 2- lcbs.l lit.7> 8,US­

gestattGte '.'io:·muns. Geht der Aufl'ian'd fUr die von 

de '" U' C>~rf:"l' ,.., Cl' :>-e1Y f\\' ~ t 2) b.--. V>~;; t '"8 r t c·llt'c., 1·'0 ..... ~ U"" "" . -... (...!.! ..... 1 ... t.~ b .11 vU. \ _ \,.;_ v ..... G U '- ~ d ..J.i.':' ... ..Ib 
. ' 

Uberden in der Ve~ordnun[ der Landcsreci8~unz zum 

\'lohnbauförderunC3cesetz 1968 über die GCi'l~;hru:1C 

von Uohnbeihi lfen res t ces etz ten zumu tbaren ~':o:1nuilSs­

aufwand hinaus, so hat die Ce!l;cinc3.e Ce!:: r~ieter die 

Dirfe~2nz laufend zu ersatzen. 

Auf Verlangen einc~ Mieters ist ihm von der Gemeinde 

Ent-

schäOiGung in Geld zur Bes chaffung einer Ersc-:.tz'ilohnuDg. 

nermaler AusstattunG und arssmessGner. Größe zu' 

gei'; tih rc n . 

(5) D5c R~umung von Mietwonnunssn ka~n vom Er-

Herden, vJenn cen ~/iictern eine'Ei.'satz'tlo!1nung 

im Sinne des Aba. (2) zur VerfU[unc gestellt 

wurde oder ihnen eine Entschlidigung in Geld 

im Sinne des Abs.(~) E~w~hr~ wurde. 

(6) Die Gereeinde hat den ~ietern im Erneueru~cs­

gebiet in jedem Fall die CbersiedluDrskosten 

smJ:!.e die allfälli gen RUcks iedlunGslws ten 
"Zu ersetzen. 

§ 20 (1) 
. 

Die Gemeinde hat den Mietern binnen 6 Monaten 

ab rechtskr<ii'tiger Erklärung des Gebietes Z1.".ffi. Er·, 

neuerungsgebiet eü:..s Ersatz\vohnung im Sinne des 

§ 19 A-ös" (3) oder auf ihr Verlanr;en eine Entschä­

digung im Sinne des § 19 .Abs. (~.) anzubieten. 

. ' 
" 
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(2) Der I'lit~t er hat des .f"n-bot der Gcm.einde im Sinne des 

Abs.(1) entweder binnen 3 Monaten anzunc~ncn oder 

seinen Anspnlch fi.D die GCIJeinde nach G 19 auf dem 

ord2ntlichen Rechtsweg geltend zu machen; widrigen­

falls dieser Anspruch erlischt. 

§ 21 (1) Dem Bestandnehrner ist bei 1-1JJ.flösung· von 13e::-;tund­

verhältnissen über Geschäftsräume oder zur ge\,]erb­

lichen Futzung bestimmte Vlohnflächen von der Gemeinde 

'2 ). .t 

a) entwed0r eine ahgemessene Ersatzräumlich~eit 

oder Grundfl~che) tunliehst in örtlicher N~he 

zur Verfügung zu stellen oder 

b) auf se5n Verlangen eine Ent~chfidig~ng in Geld 

zu t;evlahren. 

Eilie. ErsatzI'üuT:11.,.1J.' Cil'l'[t::-,l' \- g')'lt- dan~l als • _ \.. v.. _" ,." J .. angemes sen) 
", i1 ..., , d h -'. b' . '1 d ~ . I ~enn ~em bcscan n8 mer damle e~ annalcrn r gLclclen 

AUfwendunGen fUr das neue ~estand0bjekt mindestens 

glei cnvlertiGt"· =rvlC~rbsb ed.inCUl;·cen \·de rd t dem bis­
herigen Bestandobjekt offen stehen. Sind die Auf­

wendungen fil~ das Ersatzobje~t höher als fUr'die 
bisheriße GeschtiftsrüurnlicLkcit, ohne, daß dem eine 
. . . -
Verbesserung der Ertragslage ent"spricht, so ist dem 

Besta:.dnehmer die I)i~'ferc::J.z:":Oll c1e:c Gemeinde zu er·-

setzen.; ebenso sind die allfälligen Adaptierungs­

kosten zu ersetze~o 

(3) Zur Beurteilung der Angerressenheit elner E~satz­

räu~lichkeit.ir:1 Sinn'2 des 1\bs.(2) ist von der Gerr.einde 

ein Gutacht2n der Landeskarrmor der rewerblich0n Wirt-. ~ . 

Srsat zr;; m;üi ctkei t zu bcr::e3seD. 

( 
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SonstiGe durcl: die;::rneucl'unr:;:,yra[»nnhr:-"en für einen 

Bes tandnehmcr von Gesebäftsrt.l.men oder [e,i'.'erb lieh 

genutzten GrundflUchen entstehende vortlbergehende 

O ASY' Q"'ll''-'Pl'\r'e PC.::>l·."(l,'p~:el-ltl' ("-t"- ""'-'''' "'Cl' ;'lP1~ ::'r'l'-"rbs-,-,,.L u "'~- .. \,..I.. .LJI"... __ .'" V",":._~ J. -...J . ..t.l-b"- .... v ......... _.0-". - - . 

. täticl~cit oder Verr.:'~)[ensnc,c~t'::.ülc Sil~d von der 

Gcneinde abZUGelten. 

(5) Für n0standverh~ltniss0 ijbcr Geschäftsräume gilt 

§ 22 (1) 

§ "19 Abs.(6) und § 20 silmßeilläß"D~LC Räu:mu~Z von Ge­

schäftsräumlich.1.;:eiten kann vom Erneuerunßsbeouf­

tragten erst darlil. eingeklagt ... ·lcrden, \'Jenn di 8 Be­

dii..lg\.l.ngc~n des § 21 erfüllt sind .. 

Sm!ei t. im Erneuerungs ~~2biet ,;'.JohnUnC8!1 und Ge­

schäftsrEunlichlceiten errichtet v:cpoen. sind den . . , 

'ehemaligen Bestandnehmern oder ihren EheGatten oder 
'U d" ,~,' , .t:' d 'f .' ... vcrwan cen ln geraacr LlnlC au~ eren ~unscn l~ ~r-

neuerunsscebiet mindestens jeweils zwei ange~essene 
Objekte, ~ie als Wohnung oder GeschUfts­

räuPllichkeit nach den pc: .. 'sönlic!'H~n oder gesci")~ft­
li ehen VerhEiltnis SC!) des ehcm:-J.liccn Des tand-

nehrr:ers für ihn aJs Geeignet betrachtet ";orden 

k6nnen, zur Miete oder auf seinen Wunsch im 
vlo1:nungseigentum a.~zubie'Gen. 

D~.e GC\'iährung vonli'örderunr::snj t teln aus dcr vlohn­

baufcrderung 1;l58 i.::.t bei der Errichtung von Bau­

lichkeiten in einem Erneuerun~srebiet von der 
~ ._~ 

Landesresicr:..:ng an eine Auflage im Sinne des Abs.1 

zu binden. 

I: 
I 
I 
! 
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Finanzierunc von ErneuerunC3~~ßnah~en 

Die im ZUEe eines 

Ordn~n~s- und Dau~a3n2h~0n sind Grundc~tzlich von 

denj enic;C'~;.. p~~"sisc;;en ode:- juristischen ?erso;,en 

f ' " ." zu lnanZleren, alS 

(2) Die La.nc'..esregie:::'ll11g hat für die Förder1J.r)[~ 'von L'1 

einem durch Bescheid festgelegten ErneueruDGsßebiet 
1 P · , t ..., r::: 0 1 d ' '"1 "1" 1 • d ~.r 1 ge egenen'roJex-en 2~ ~ er Jalr_~c~ nacnem ~o~m-

baufördcrungsgeset z '1968 zur Verfüt;1.1Y1g stehenden 

IrörderuJ.'1.gsni ttel zu reservi eren.. SOViei t di ese Iiittel 

nicht fUr 1'18ßn.ahL1ClJ. nach diesem BUlldes[:;(;s\?tz in 
"b ' '. 1 . .p" , • t' ,.Ilnspruc ~ genom.mon Hora.en., ßlnQ SJ_O i.ur ale f.::,orw -J gen 

nach ~ em vlohr.:."bauförderungs.c;esctz 196f) eingerei ehten . 

.f~nträge· zu von'lenden" 

Nach Abschluß der JJetailp12.Dung und vor Du.rchfilllrullg 

.-i,er Bal.unaßno.hmen ist der \.JeTt der Gece.mthci t .der 

:Uiegenscho.ften im AußerstreitverJahren festzustellen. 
. • L 

C ,.' d' \J t· "h . ;:JISiJ ~ "n (' f7 ~~ (,~) oowel~ leser -er no er,a s aer gemao J ~ JlOS. 7 

bestirilTIlt(-,l Verkehrs\':ert der Li egenscbaften VOT Beginn. 

des .ErneUerlJ..D5sverfahrens zuziiglich al1fälliße:r. Auf·­
\-wnd"'J.ngen de:.' Liegenschaftssigentii.mer auf das 'Grund­

stück und einer (ler Ent"i'licl,-lung des Verb'rauchcrI)reis­

inCiex entsprechenden Steigerung des Grundctij.clr-s,;;er·!:;es, 

ist die Gemeinde berechtigt, bis zU'~O % der von ihr 
für die Durchiührunr; der Ordn'·.1nc;smaßnahmen auf(5C1':en.6.e-

ten Mittel· VOL.. dc;:" LioGG''1scl1o.ftsoigcntÜInern abzu­

schöpfen .. 

(2) Auf Antrag ist den Hiteigentümern eine zim:;en.freie 

Stundung dieses BetraGes auf mindestens '10 Jahre 

oder eine r.aten\'JeÜ3e Abstattung in 20 Jabresra-cen 

zu gcwö.hren. 

" 

-. , 
i 
i 

! -, 
i 
i 

I 
~; , . 
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, , , ,. 

Abschnitt 111 

§ 26 

§ 6 c. Abs. (3) li t.a des Ein;,:oJl:l,;ens teucq:;esctzes 

19G7 ••••. erhtil t fo lcende Pas;; uns: 

IIfür unbc,;:czliche J;,!irt3ch2.:"ts[.~lter mit 25 v.H. 

der AnschaffunGs- oder Herstellungskosten beGrenzt; 

rUr Geb&ude, S o~'7ei t sie für ~'!o~nz~':ecke betriebs­

zugehöriGer Arbcitnehrr:c-r bestimrat sind, erhöht sich 
. . 

der Abschreibun.GsGatzauf 50 v.H. der Anscha~;uncs-

oder Hel~stellunLskOf;ten; für unbe';;csliche 1.Hrtsc:·wfts-!< 

güter, die in einemnac:1 dem BUl1(1eSccsetz über die 

städtebauliche Erneuerun~ (St2dtor~euerunGsgesetz) 

BGB1 .•.... : durch Besche:d als Erneuerun[sgebiet 
. '. . . 

resteelegten Gebiet liecen, erh6~t sich der Ab~ 

schr!:;ibunss~atz auf 110 v.I1. der t\nschaffungs- oder 

Her::; tellu!1Gs kos ten." 

Nach § 6 d Abs. (2) de3 Eir:k'or:lrrensteuergesetzes 19:::7 
••... wird ein Abs.(3) ein[;crLi.gt: 

If Über daß imAbs.1 anso.:""lhrte J\ushnß hinaus ]<:ann 

eine. gesonderte RücklaGe i~ Aus~u2 bis zu 40 %. des 

auf GrundorjnuDcsDÜJHr.::er Buchführung ger:[ß § 11 

Abs.1 oder § 5 erf.1ittelten Gel'!innes s;ebildet ,",'erden. 

Auf diese RUcklage ist die Rücklage gerr.t'.ß Ahs.l 

in AnrechnunG zu bringen. Im Übrigen ist Abs.l sinn-
.,,, d D' P" ·k~ . t f'\ ge'p'!,h:> anzu\\'en '211. lC "ue laGe lS - ur di.<:: /\.n-

schaffung 6der Herstellu~g ~bn0tzbarer unbeweglicher 

Hirtschaftsgüter eies Anlageverl;;ös:ens in nach dem 

Bundesgesetz fiber die städtebauliche ~rneudrung 

(Stadterneuerungsgesetz ), BGBl~ ........ , durch 

~es(;hei(.: als Erne 1.tcrungsf,ebiet festGele[:;ter. Ge­

bieten zu ve~wenden. Irr. übrigen ist Abs.(2) 
• .. n d 11 SllHIGcmaJu anzuuen '2n. 
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In § 6 nbs. (3) letzter Sa~z, treten an Stelle 

de:, \'!orte !l§ 6 d .f\.bs.(2) und (3)11 die :'!orte 

1I§ 6 ci A1)s. (3) und (11)H. Der bisherige f\bs. (3) 

F_'rha"lt r'l'e B'C'7. P l·r'11'-,,,nC" !lf\b~ (1 1 '\11 _ \.;A. . J.:....J "'... ~~ ,. .. v.l __ .. 0 4':> • 1 I ,. 

Der § G f Abs(ljde~ Einkorrmens~euersesetze3 1967 
•••• t erhält ,folgende Fassung: 

"Hird der Gevdnn gem':::'ß § 14 i\bs. (1) oder fl.bs. (3) oder 

geITD.ß § 5 errd t tel t und ~'Jerden \'zeder die Bec:.;üns ti­

gUDGcn ~er §J 6 c -6 e in linspr.·LlC:1 [er.orc'l:-en> noch 
-~rr~n ,~ 6 ? bp"~~r·~1.J.r~s-i: .. '- .. "..l.I:. j ,,1 I _U V~J.. .,J ...... 1 c.,. 

In vesti ti0!13 .freibetraG . 

in 11:5he von 20 v.lI. der AnschC:l.:'f'uns.:::- oder Her­

stellun[ßkos teri der im \Ürtschafl;sj o.hr a,!1seschaff'tcn 

oder hergestellten abnutzb2ren ~irtschaftJcUter des 

-AnlageverrnBcens neben der nach § 7 zulissigen ge-

'\':öhnlichen Abs et zung fUr Abnut ZU!l g ce\'r:!..nmd. ndernd 

geltend CeIT::3<;ht \'Ierden. De]:: :::nvestitionsfreibetrag 

erhBht sicL nach Wahl des Steuer~flichtigen bis zu 

40 v.H. der AnschaffuDgs- oder Berstellung3kosten der 

im Wirt~chaftsjahr anseschafften oder hergestellten 

~bnutzbaren unbeweglichen WirtschaftsgUt~r des 

Anlageveirnösens, die in nach dem Bundesgesetz 

,über die städtebauliche Erneuerung (Stadterneuerungs­

gesetz), BGBl ..• "', durch Bescheid festgelegten 

Gebieten liegen. Für HirtschaftsgUter des AnlaGe­

vern~B gen&, deren Hel's tell ur, p; sich über einen Zei t­

raum von mqhr als 12 J·1onaten ers treckt, kann der 

Itlvestitionsfreibetrag !11it 20 v.H. b;~\·r. be:t den 

im Satz 2 genannten Hirtsch2ftsgütern mit 11:(. v.lL 

der auf die einzel~en Jahre der Herstellung entfalle~Jen 

'l'<ülb ctrCice der Hers tellurlGskos ten gewinnmindel'nd, 

ab geBet zt \-!erden." 
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§ 28 

',. 

- 21 -

Ausgaben zur Errichtung von Gebtiuden in Erneueruncs­

gebieten~ di~ nicht Restandtcileeincs Betriebsver­

mögens sind) bilden, S o,\ieit ihnen ni cht Baukos tcn­

zuschUsse cesenUberstehen~ i~ Jahre ihrer Entstehung 

\'.BrbullßskoDten; sie könn€:n auf Antr2.G gleichrr.äßiS 

auf zehn Jahre verteilt werden, soweit sie nicht 

berei ts eine ninderuns des Eirll.::.or:,men:J be\,rirkt 

haben~ Die Bestim~uncen dieses Absatzes sinJ nicht 

anzuvlcndcl1: sO~Jei t für die Uiederhe:i"'stellung öffent­

liche nitt.el,oder nittel öffentlicher Fonds in An-

spruch senorr.n~n worden sind. 

, § 29 (1) Für die Gev!~ihrunG von Darlehen für die Ei~ri chtuns 

oder Verbesserung von Geb~uden in Erneuerunss[e­

bieten s011ie [Ur die Zeichnung von 1r:'rlObiliell­

investrnentz~rtifikaten von inllindischen Invest~ent-

'. 

fonds zur FinanzierunG von Erneuerun[sprojekten 

. viird eine Prämie 'in der lH511e von 15 v. H. des cinCe-

brachten Geldbetr2,[ß.3 Gf:V!ährt. 

'(2) Die :erfirdencevliihrurJC erfelLt, sof'erri und inso'/7eit 

·der Anspruchsberechtiste und die H6he des von 

ihm geGtiß Abs.(l) Geleisteten Bttrages in de~ gerrfiß 

§ 4 Abs.(3) lit.g der Landesregierunc vorzulegenden 

FinanzierunGsplan genannt ist. Eine Bestätigung 

darDber ist vorn Erneuerunesbeauftragten auszustellen 

und V'Jl'1 Anspruchsberechti[ten der zustündigen 

Finanzlc.ndesc.ircktion des ErneuerunDs.proj ekte,s vor­

~ulecen. Die FinanzJi::ndes direk:ti on üb erp:rüft die 

Anspruchsbe rech ti [Une und üb enlcis t innerhalb des 

laufenden oder spUtestens des nächsten Kalender­

vierteljahres die auszuz2~lend~ Pr~mie zu Lasten 

des Bundes" an den Er~fani5berechti~ten. 

(3) Bei Rückforderung des Darlehens vor Ablauf von 

10 Jahren ab Erkl~rung des Gebietes zum Er~eueruncs­

gebiet ist die Pr3.Tdc binne!1 3 r:onaten n8.ch Rüclc-

stellunG des Betrases z~rUckzu~ahlen. 
.; , 
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§ 30 (1) ;3rlei chterunc der DurchfUhrune von 3~neu~runfs-

'~. 31 ;~ 

vorhab6n stellt der Eundden L~ndern und Ge~einden, 

~'Ierdcn, 

schüsse in der nöhe von j2,hrliclJ 1 I-1rd.S. zur Ver-

(2) Den Ländern und Ge~einden k~nneri ZaschUsse nach 

Abs.(l) nur ~ewährt werden, wenn sie jeweils 

m5.11destens 50 % der hereitgestellten Bundesmittel 

'aus eigenem für Zwecke nach dies8m Bunde~ßesetz 

(1) 

v8X'wenden. 

Zur F5rderung der privaten ~nvestitionstätigkeitin Er­
neuerunfSscebieten, insbe,,:ondere clel' Existenzgrün,-11,u1g 

von gewerblichen Unternehreungen und freiberuflich 

Tätigen in diesen Oebiet8n \·;ird der Bund, beginnp!'1d 

mit dem :1. Jänner 197 1!) für Sor~derkreditaktionen 

für di~'Stadtcrneucrung je~ Ländern jährlich 

500 OOio.5. zur Verfilgung stellen. 

(2) Die Länder können die nach Abs.l bereitgest~llten 

F~rderung6mittel nur dann in Anspruch nehmen, wenn sie 

Jeweils mindestens 50 % der beanspruchten Bundes-

mittel aus eiGenem für die in Aba.! f,cnannten ZwecJee 

zur VerfUgung stellen. 

§' 32 (1) In § 1 des Bundes{;esetzes 'lOI:1 23. Jänner ,19~3> 

betreffend ~ie F5rderung der Pinanzierung von Ent-

i'I"CL'lull('~'-' und 4.,.,n''''t'''' ..... U'1~·''''·~nve<·t;··~o~e'1 B·ro:'""j 1\T1'1 ··«/r:.9 _L J'\,... 6.::> l,JoL. ........ "::.,l. ,", ~~')...L.. ,,1- ..J-.V.l~ .LA "" ·~f#.; ~ .. .1-1 .,:; $ .....;'" 

in der F2::;slms des EundE:scesetzes vom 3. F2i.:::--U2.r lSJ71) 

ßGBl. Nr. 5}jf:1.9 71, 
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Abschnitt IV 

- 2;; -

\tJ:Lrd nach He.) on tJntel·'r!.c:hr~u;·l:~'"'n une} ~:ir;rjcl·ltu~E.:en 

cierinlf:ndi s eh cn Vc:"":2·br',n: iTt" C~i a~t 11 cin[::c f;j::;t: 

rar Invcstitio~en In 

die durch 12c::;cheid Er~eueru~=ssebiet im Sin!1c 

( )t~c:.'t·e·r1'1c>ur..run~·"" r~"C'pt'7) BePl fn"t-'plpc-t 8)·.n" .• " l C".. .. ......... , .tt;.:.J L."'-'J ... • J<W., :~_·~4. Il •••• > ........ i:'l G ...... '-'G _ u 

(2) Nach § 7 ~es Bundes[csctzcs vo~23. Jänner 1969 
betreffend die F6rderuns derFinanzierur~ von Ent­
:vrieklunGs- und Erneuerungsinves ti tioncn, BGBL 

Nr.56/196g~ in der Fassung des B~ndesgesetzes vom 
3. Februar 19'{1, BGBl.Nr. 54/1971,t,·.'ird eingefügt: 

1I§ 7aAbs" (1) D.er Dundesr::.:l.nißter rUrPimmzen kann 

für Investi tionsproj ckte in Erneuen ... n[ßl3ebieten Ir:: 

Sinne d'2s § 1 dieses BUJ;cICSE;0:3etzes, fü:c die.die 

Entwickluncs- und Erneuerungsfonds Ges.~.b.H. eine 

Aus fallsbür:;sc.1:1a:ft Üb ernor:.menhat, Kredi tl:os tenzu·-

schUSGC bis zurlIC>he von 3 Prozentpu.nkten und für 

8inenZeitraüm von 5 

J'l.bs. (2) Der 3undesJ:~ini s tel' f~ir Finanzen l<:3.nn si Cl) 

und Ern eue:::--un es fOnÜfOCGS • rr,.b .11. bedi enen:1 
• 

.- .- --~- --- -_. ------ -~.-- --- _ ...... -- - - -~~ ._- . ----- ----~--_ . 

... _.--~ _._---------------- .. - --_._-- .. _--_. __ .--- .- - ----- - - ... _._."- - -- -- - ._-.- - -

. , 

f2aßn8.hlUCn gegen die Bodenspekulation 

§23 Abs« 1) lit. a 'des Einkommensteuergesetzes 1967 

erhält folgc:'2de i?3.ssung: 

"bei Grunc1stücl:e:l Llnd 'S.8chten, die dem Vorschriften 

des bürgerlichen Rechts Uber' Grundstücke unterliegen 

(zum BeiSP.iel Erbbaurecht, .Erbpachtrecht, J:lineraJ.­

gewin:nul':QI'echt), nicht .mehr als 8 Jahre;lI. 

.. . 
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Stcu 81'- und GcbÜhrenbc:frcil.ul[j 

Abschnitt V 

Die im llinblick nuf dier:es 

Sch:r:'iftCl1 und Rechtsgeschäfte 

und RechtscebUhren befreit. 

sind "lon dCE 

(2) Recht[;geschäfte, _ die zur l'inanzierunt:, eines Er­

neuerunC:3vorhabens erforderlich sind, sind von den. 

Stclllpel- ';.nd Rechtsgebühren 'befrei t, sofeTn der 

begünstigte Z'::eck ciurch Vorlage des 

( ~ \ ), 

.-
Finanzierungsplanes oder in sonst. .geeigneter 

\'/eise dem Finanzarllt nac~)ce"'Jiesen wird. iürd der' 

bOfJünstic;te ZI'leck innerhalb von fünf Ja~)T'en nach 

Beurkundun~ des Rechtssesch~ftes von den amt 

Rechtsgeschtiftbeteili[ten Personen nicht ver-

wirklicht oder aufcc[cben, wird das Rechtsce-

oder d~e Auf;abe des begUnstisten Zweckes ist dem 

Finanzamt innerhalb eines Monates anzuzei[cr. Die 

GE.bUhr' erhöht sich in diesen Fällen um 10 v.li. 

fiL.' jedes volle Kalenderj D.hr, das z\'iisehen dem 

Zeitpunkt der Beurkundung des Rechtsceschäftes 

t'.i1d dem Ze:t tpur.k:t, in dem die Behörde von der 

Nichtverwirklichung oder AufGabe des begUnsticten 
. . 

Zweckes Kcn','.~ni~ el'l~n~~ IJ..·e~~ -. .",' v., b v , t-o v • 

Die G2richtliche EeglaubiGung der Untersc~~iften 

der an einem Erneuerunesvorhaben 2eteilieten) 

die gerichtlichen Eincaben und s~rntliche 

gr'tmdbUchcrli ehe Eint:'i:)Gur1J~cn irr. ZU0al:'1-;1enhan[ 

rai t cl ,-:. r Du ..... eh f'i~'" PU')<" rI J.' nr:> ~ 17 ..... ,' e 1.'{> ··"t' "\ cc,~ "Ol' 11 ~,'u· en '3 ... - - J..':' J ....... 1. "" • t:' ''':; ..... u .! ~.J.. .... l- • t.......... ~ ~ ~ GI.. .. 11 ... l.,.4 , 

nach den Bes tir:;::uncen oie[:, es Dundes ces et zes 

sind von den. 002"'i ch ts-:- y.~_d J'usti zverv:al tur1gDGü­

bührcn befreit .. 
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§ 35 

§ 36 

25 -

Nach § 28 des Bewertuncs[esctzes 1955 wird ein 5"28 a 

einee f:.i[;t : 

11 Einh(ü tS\"lcrte . für Grundb 8s5_ tz, der ~n einer:. 

nach dem Dundescesetz liber die st~dtebauliche Er­

neuerung (Stadterneuerunl3ge3et~y BGBL.Nr .• 0", 

durch Bescheid als Erneuerunesgebiet festgelegten 
-

Gebiet liegt;" sind r!üt Go v.H. des an sich maßsebenden . 

Hortes festzustellen." 

In § 4 Abs.(l) des Grunderwerbsteuergcsetzes 1955 
wird eine 21.6 a einsefUgt: 

I1de1' Erwerb eines Grundstilcl-~es Gerr.äß §§ 7 Abs. (9) bis 

(11), 16 und 25 des BundescesetzesUber die strrdte~' 

bauliche ErneuerunG (Stadterneuerun.::scesetz) ,DGBl. ... " 

, : 
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_ 28 _ 

Hirksl1liiteitsbecinn de.3 G(:,setzes und t.ufhebunc Geltender 

b mdesrechtlic!1cr Vorscll:>iften. 
§ 37 (1) Dieses Bunde3CC~3etz tritt mit 1. Jfinner 1973 in 

Kraft. 

, ' 

(2) Mit dem Inkrafttroten dieses Dundcsgcsetze3 

treten die nachstehenden 'Rechtsvorschriften, 

soweit sie noch in Kraft stehen, außer Wirk­

samkeit: 

1.) Die §§ 1 - 5, § 7, §15 und § 16 der 

Verordnung zur Behebung der drinGendsten 

WohnunGsnot vom '9.12.1919, DRGBl.1968 

(eingeführt im'Lande österreich mit Kund­

machunu: des Reicl1sstatthalter3 in Öster­

reich vom 28.2.1939, Gesetzblatt für das 

Land Östel'reich NI'. 375);' 

2.) Die VerordnunG des He.ichskommissars für 

die Wied~rvereiniguns österreichs ndt dem 

Deutschen Reich, betreffend AusfUhrunGs­

bestimmunr;en zur Verordnung zur Behebung 

der drinGendsten Hohnunbsnot vom 9.12.1919, 

DRGBl., Sei te 1968 (Gesetzblatt für das 

Land österreich Nr. 1.097 au~ 1939); 

3.) Die Verordnung über die Landbeschaffune für 

Kleinsiedlungen vOm 19. Oktober 1936, 

DRGBl. I Seite 896 (einGeführt im Land 

österreich ~it Kundrnachung des Reichsstatt­

halters in österreich vom 28.2.1939, 

Gesetzblatt fUr das Land österreich Nr.375), 

sO\<l,eit sie nicht baurechtliche BcstinT1U11gen 

enthält; 

.. 

.'. 

I 

• f 

: ' 

l: 

! i 

; ; 
: r 
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4.) Das Dundesgesetz v0m 14. Juni 1929, BGD1.Nr. 

202, betrerfend die Enteignun[ zu Wohn- und 

Assanierungszwecken. 

(3) Anhängi ~;e Verfahren nach den irr. t\b::.~. 2 Z. 1- 3 

angefUhrten Vorschriften sind nach diesen TIechts­

vorschriften durchzuführen. 

VOllziehunG 

§ 38 (1) Mit der Vollziehung dieses-Bu~desgesetzes ist' hinsichtlich 

des § 1 Abs. 1, /j. und 5 die l~undesregierung bet:-:-aut. 

(2) Hinsichtlich 

1. des §2 und § 37 sind das Bundesministerium für Bauten und 
;TI h" J..ec nlK, 

2 . (tes § .1 0 Abc,. 2. da:..; Bundesl11inisterium für vtissenschaft 

und Forscbung~ 

3. deI' "6 '0'7 
(;.. , '- I , 28~ 

das 

4. da:!.:- § § 8, - 9, 11 ,12, 13, 14, 'j 6 , 18, 19, 20, 21 A bs • 1,2, 4 

und 5, 22 Abs. /1 und 24 das Bundesminist'erium für·· Justiz "betraut. 

(.3) ilie Bestimmungen de,s § 5 fallen in AU3fUhrungsgesetzge oung 

und: VOllziehung in den Zuständigkeitsbereich der Länder. 

(1.1) ~1i t dem Vollzug aller übrigen Bestimmunge!). dieses Bundes­

gesetzes sind die Länder betraut. 

. . 
In formeller Hil1~ücht ,vird bes.ntragt, lliE?sen .An trag unter Verzic;~lt 

auf die "Brste ~esung dem Bautenausschuß zuzuweisen. 
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Beg run dun G 

I. Sta.dterncuerullf, 

Die ÖVP anerkennt grundsätzlich die Eot"'Jcndigkei t 
cuner 3tn.dterneueru:c.g. Lie HohnuTlGspoli tik k~n heute 

'". . 

nicht fiGhr mit einer Förderung des Hoh.Yl1j.JlGsneubaaes allein 

auskorJll1en .. Vielmehr fiußsie sich endlich auch dcm Sektor 

de:c Al tvlOrillUnSell zUHenden. I1i t dem von ihr ini tii erten 

\<lohnu11[;sver1wsseru.'1gsgesetz hat CiieÖV}? einen crste:..~ 

Schri tt in dieser Ri...J1tune; gesetzt .. Erhal tungs\'Jürdige Al t­

vlOlmungen müssen verbGs~~crt , nicht erha1 tungs\':ürdige Alt-

i'Johnunsen müssen im Rahmen von Steii.t.erncuerung;;maJ3nahmeb. 

du~ch Heubo.:,lten ersetzt \'lcrden. 

Es ist jedoch fraglich, (-,0 die lI;Enteignung für ZVJecke 

der ASi3aJ.1i cru115 11 , für die .der Bund derzeit zuständig ist, 

b d · 11 1I • It f" ., . " B' }" r ' Z1'J. le . .c ... EsanleJ?ung, ur a.lC 0.81' U11Cl nClC1 cer _t0glCl"'lL.'1gG-

vorlo.ge in Zukunft zust:indig sGin sol'l ~ für eine zielführende 

bundesgesetz1ic.hc-; Regelung ausreichend sind .. Die ÖVP vertri tt 

die liuffoss.ng,daß auch die IIAssa::!LeIunß" keine ausrci~hende 

Easis für die Lösung der a..1'1stchende:-.:. Probleme daJ:'stell t und 

SChläGt deshalb einen nCuen Zuständig}~citsbereich des Bundes 

.. nach Art,.11 des Bundesverfasf! 11ngSf,8setzes vor, nämlich die 

.' I!Stadterncuerung", die der umfassenden Problematik eher ge-

recht werden dUrfte. 

Der Ini ti at iva:'..t rag übeI'tr~igt da~ Verfn...1.ren zur Durch­

führung von Stadterl1euerungsnaßr18.hrnen kor~lJetenzrechtlich dem 

Bund, da sacb.1ich ein Bedür..lnis ne.ch einer cinl:ei tlichen 

Regelung dieses Bere:'chcs bestehta 

< t' t'· I... 1 •• r. + ~. ·r...l- d L" ~ h' Der Inl.~lG. lva.. .. l'vrag ..J..ai~., .Ole· t .. OI:'(!:z.:i...ehZen er anGer ln-

in ihrem derzei-

tigml U:o.fang unberüllrt .. StCldtel-'r.CJ.crul1S einschließlich der 

EnteiGnung zu Z"lccken der AssanicTung ist nach diesem Ini tia­

tivantl'2S mit Ausnahme der Ree;cJ.Lm5 des Ve1'10.11rl,;11s zur Durch-
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rührung von St(1cJ.t8rnCUE~runßEnw.ßna}}men Lnndcfisachc, v:as den 

I'iüns.chen der Bundeslii~dcr~ inf~be;]ondcrc dem FordcT'UnG~'::J?To-

gramm der Bu.ndcsländer, \'Ioi te;:~tcehcnd entGcgenkomnt .. 

Ein besonderes Anliegen des Entvrurfcs ist die 

Vlei testmögliche SchonunG des privaten Eigentur.1s an Grund 

und Boden .. Die Fülle von Gesetzen, die h-eute in bereits 

bedenklichem Umfang Eingriffe in privates IJiegenschafts­

eiGentum zulassen, ist mit ein Grund für die besoliders 

vorsichtige und kritische Haltung o.e:[' ÖV? gegenüber 

\'10i tercn Enteignungsge;3etze~.·D8.zu kOillIllt. das ständige 

Ansteiben des anon::tmen Crrundeigentums" PrivateiGentum 

muß in seinem bisherigen Gesamtumfang unbedingt erhalten 

bleiben, soll ~icht die bestehe~de Gesellschnfts- und 

\virtscbaftsordnung ernstlich gefährdet Iverden. 

Assanierung bzw. Stadt erneuerung und Bodenbeschaffung 

dürfen nicht der YorvJdJ.1.d dafür sein, den a..rronymen Groß­

gntndbesitz weiter zu erhöhen. 

Nach dem ~lerfassungsgerichtshoferkenntnis 

NI'. 3566/1959 ist eine Enteignung nur dann verfassungs­

mäßig, ''ieml sie dem t!AIlgemeinr.;n Be.~tenll entspric~t. Dies 

ist nur dann der Fall~ wenn folgende Voraussetzungen vor­

liegen: 

1.). Es muß ein koru.,::reter Bedarf Gegeben sein, dessen 

Deckung im öffE'ntlichen .lnteres:,e liegt. 

2~) Es muß das Objekt der Entei[jnung überhaupt geeignet 

sein) . diesen Bedarf UI1-I!li ttel bar zu deckeno 

3 .. ) Es muß unmöglich sein, den Bedprf anders als durch 

Enteignung zu deckeIl. 
. 0' 

Im ]'al1e der StadJ.;erncueru.ng ist die zuletzt­

geYlannte Be:3.ingung L~~cht zutreffend. Die im Rahmen eines 

Stadternellcl'ungsprojektes' not\':endigen Baumaßnahmen sollen 

und k<5nnen von den Lic'genschaft:::;eigentümern selbst durch­

geführt werden. Die weitgehenden Enteignungsbestilili;J.ungen 

cer Regierungsvorlage, insbepondere aber das den freien 

Grur:.dstücksverkehr und die Institution des Privateigentums 

an Grund und Boden schwer cefährdende Eintrittsrecht der 

Gerne i.nden in Km:fvertriige, sind zur Sicherung des durchaus 

bestehenc3en Interc~;.ses. der AlIßemeinhei t an einer Er­

neuerung der Siedlungen nich t erforde:::l icho Dadurch \vürd-e 

der bei einer Rccelung dieser Materie im Vordergrund 
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stehende Ausgleich öffentlicher und pJ:,i vater Interessen 

die privaten Interessen allzusehr vernachlassigen. 
, 

Die Bestim:r:lUrigen der Regierur:Gsvorlacc über die 

Bildung von Bodengenossenschaften sind nicht ausreichend, 

da zu ervlartcn\'läre I daß in der Praxis letztlich doch die 

am meisten interessierten Gemeinden selbst oder ihnen 

nnhestehende 1)ohnbauc;cnossenschaften die Erneuerungs­

rnaßnahwen durchführen würden. Die ÖVP will die Durch­

führung von Erneuerungemaßnahmen den Eigentümern im Ver­

trauen darauf überlassen, daß di_ ese m.ündig genug sind, 

selbstvcrantvJortlich und ohne Bevormundung durch de:..i 

Staat vernünftig zu handeln. 
, 

Die Bundesregierung hat es bedauerlicherweise· 

bisher '.1ntel·l8.ssen, eine Kostenscbä t;zurrg und ein ]'inan .... 

zie~ngskonzept fÜI' die Stadterneuerung vor~uleGen, ob-.· 

wohl ohne IJösung der FinanziertLYlgsfragc die Verwirkli­

chung eines solchen Gesetzes nicht ?:'löglich ist. \-!enn 

man aIl..nimmt, daß in Österreich etvla 'WO .. 000 Hohnungen 

dl.lrch Neubauten ersetzt \-lerden müssen,' 1iürae dies 

sChätzunGS\'leise Auf'i'JenJungen von mindestens 150 Hrd .. S. 

nothc:l1dig machen. Eine Kostenschätzung würde \·lesentlicD. 

erleichtert Herden., 'würde man im Rahmen eines Forschungs­

projektes einen Modellfall im Detail untersucheno Be­

dauerlicher\'leise ist der Herr Bundesminister für Bauten 

und Technik einem in diese Richtung gehenden Entschlie­

ßungsantrag von ÖVP-Abgeordneten vom 'iO. !1ai über ein 

Forschungspi'oj ekt Assanieru:1g bisher ni cht näher~etret en. 

JedenfalJ.s ist die li'rage, auf \,;e1che \-leise &rartig gigan­

tische Summen, wie sie, 8ine umfassende Erneuerung unserer 

Städte, Härkte und Dörfer jedenfalls erfordern "lird, in 

einem absehbaren Zeitraum aufgebracht '",erden soll en, bis­

her ungelöst .. 

In diesen Zusammenhang gehört auch die Frage 

11ach der Gevlichtung bei demnot,·,rendigen Ausgleich z\.;iscben 

öffentlichen und priva,ten Interessen. Die Eigentümer von 

57/A XIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)30 von 35

www.parlament.gv.at



erneuerunesbedürftigen Licscnscho.ften müssen in ihrem 

Interesse an der Erhaltuf'G ilu'os EiGentums an Grund. 
und Boden soweit wie mBclich geschützt werden, wcnn­

gleieh die VerfÜGUnG über dieses Eigentum im Interesse 

der Sache auf befristete Zeit eingeschränkt vierden muß 

und es nach Du:r:chführung von Erneuerungsmaßnahmen in 

neuer Form erstehen wirdD Wertmäßig soll jedoch das 

Eigentuc. jedes einzelnen voll erhalten bleiben - durch . 
Erneuerungsmaßnahmen soll ~m Einzelfall'grundsätzlich i-Jeder ein Ver­
mögensgewin..."tJ., noch ein Venllögensverlu$t eintrcten'~' 

Dtcser Forderung steht das öffentliche Intpresse, in 
. erster Lin .. te das der Gemeinden, an ßtadterneueruI}gsmaß-._ ...... _ .. _ ... 

.. nahm.cn gegeni.iber~ l11e 1'Jci t es zu solchen Erneuerungsmaßnahmen 
. kommen wird, hängt von dp.n a'..1S 'Erneuerungsmaßn'ahmen 'für 

die Gemeinde: j 8,,·.'Cils resultierenden finanzi t311en Be­

las7.une;en ab. Diese Belastl.: .. ::Jgen müs sen im Int eresse 

einer ' .. :ei tes-l;gehenden Schonung der Recht.? und Interess~n 

der Eigentümer, vor allem aber auch der f1ieter und 

sonstigen Nutzungsberechtlgteu';' verGl:ci~~hs\'Jc:~ .. se .. hoch 

sein~ Deshalb mUssen die Länder,insbesondere der 

Build, den G0me:Lndcn eine am3r0ichenc1Gfina.llzielie Unter-

" .. -stützung ... ~u~?:~ .Be .... rältig0.mg dieser Aufgaben gl~i·,'ähren~ Dies' 

I auch im Hinblick darauf ~ da.8 Stadterneuerung -'-_ .. ~.-.:- -.-

eiilc's"ehr- umfassende und kostspielige Sonderaufgabe für 

die Gemeinden bedeutet, die ihre nor~aJ..erweise vo;r:hp.n: .. 

~1.enen .Möglichkei ti3:n bei vlei tem übersteigen i,:irdo.:_ ... _ .... __ ._ ................. __ . 
• - '. ~ _ •• _, •• • • ._ M. _ ._ ~.. ••• - -- - • 

-_·_·_ .. ··i~·:··::::··:·~-=-=::.~·:::-· Da.sFinö.Dzi erungsrro blem i-lird. nur d811T' gelest 'Ko..1 den ..... -.... --_ ....... -

.: können, "'leilll für' l'laßnabmen der Stadterneuerung nicht nur 

Fö~";clerungs!Jit;tel nach' dem \1ohnbauförderullGse;esetz '1968 

und dem Wohnungsverbesserunßsgesetz eingesetzt werden, 

sondern alicb 3Clsr.eichAndn zusätzliche FörderW1gsmi ttel 

des Bundes. lhu'über hinaus wird eine Reihe vc::;] lnvesti tions­

begünstigunGen not'i'lCmdig seir. ~ um einen Anreiz für Pri vat~ 
investitionen in Erneu~rn.ngsgebieten zu schaffen0 

.' 

,. 
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In diesem 8in11e wird eine Reihe von FördcI"lJ.l1Gs;l1ußn:::lll..rnen 

vorGesch18gcn~ 

Die ReGierunGsvorlage bietet "/eiters auch keine aus­

reichendem Gesetzlichen Bestim.:nungen dD.:~über~ 8Ui'" ... ;;clche 

Heise I'licter und Hichter von in Erneu(~run[;sgebietel1 Gelegenen Ob-

jekten in befriedigender Weise versorgt werden sollen, sei es 

durch Bereitstellung CL."'lderer 1'1iet- oder Pachtöbj ekte 5 sei es 

durch i"inanzielle EntschädiGungen" Es darf nicht vergessen wer­

den~ ClaJ3 in besonderem IiaßQ alt~ 1'18nsc11en yon solchen 11aß-

nalunen betroffen spin Vlerden~ in deren ges<'lmte Lebenssph~:ire 

dadurch entscheidend eingegriffen ,,{erden soll. Daher sollen 

die Gemeinden im RaDJuen der Vorbereitung von Ernouerungsmaß­

nabmen einen detaillierten Sozialplan erstellen, in dem alle 

]'ragen einer angeIiwf3senen und zumutbaren Unterbringung und tnt­
scl'!3.cügung der betroffenen BevlOhner sOHie auch ihre spätere 

Riicksicdlung in die erneuerten Gebiete zu lösen wären" 

Die ÖVP vermißt in der Reg:tcrunccvorlag0 schließlich a.uch 

. Bestimmungen, die eine :;:;.öglichst demokratische Gestaltung 

des Erneuerungsverfahrens r,um Gegenstand haben.. Trotz der von 

der .E.egicI'LLugspartei im.rner .... Ii edel' gc;forderten I! Transp<u'enz 11 

im öffentlir..hen Leben li/erden clen vor.. der Erneuerung un:w.i ttel­

bar betroffenen Liee;enschaftseigentümern~ Mietern und Pächtern 

. l~~ine I1öglichkei ten geboten ~ einen Rechtsschutz gegen diese 

.rlaßnab.men in Anspruch zu nehmen, noch können 3ie in irgend= 

einer Heise auf die Neugestaltung des Gobietes~ das immerhin ib.=en 

Le1)ensraum ö-arstell t 1 Einfluß 1J.ehmen .. Der Ini tiati vantrag 

sieht daher auch eine Reihe von Vorkeh?:ungen in dieser Hin-:-

sicht vor .. 
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11_ Doclcnpolitik 

Die Bundesregierung begründet die Notwendigkeit eines Bodenbe­

schaffungsgesetzes damit, daß Grund und Boden rOr d~n ~ozialwohn­

bau zu knapp bzw. zu teuer sinn. 

Im Gesetzentwurf selbst macht sie jedoch die Bodenbeschaffuns, 

in Form von Enteignung und ?reisregelung, nicht von diesen beiden 

B2dingungen abh~ngig. Vielmehr ~oli in jeder Gemeinde 

in der 1o%~r Wohnunge~ das 'Klosett bzw. dasWasse~ 

außerhalb der WohnuDZ haben,' oder 

in der auf je 100 Haushalte weniger als 103 ~ohnungen 
, entfallen) 

Grund und Boden zu einem vom Staat fixierten Preis enteignet wer­
den können. 

Weder die Relation v6n Haushalten zu Wohnungen, noch die Anzahl 

der Wohnungen ohne Wasser bzw. ohne Klosett, sagen etwas darUber 

aus,- ob in der entspr.echend"en Gemeinde Grund und Boden rür den 

i'lohnbau zu knapp bZ"lv. zu teuer sind. Würde der Gesetzentwurf der 

.Regierung yom Hationalrat beschlossen werden, könnten in vle'iten . . 

Gebieten österreichs ,Grund und Boden verstaatlicht werden" ohne 

daß dafür eine sachliche Begründung beste~t. 

~a~n d5e Regierung jene Fälie, in denen Bodenwucher betrieben wird; 
A"rc'n En~e';'''''''un'r:-~'''~n<;:··n''''''n lu.n'" "p';~", Pr':)l'<:-re~"e1unf1' b~'Ka"""Dfen "'l'll .... t..;, 'v "'0" ,goJJ.,c.,;).~ .... ;:: ,u._ .L .. o.:: l, Ü Q ..... , • 0 t: '''. ... > 

dann ~uß vorerst festsesteIlt werdens wann aodenwuc~er vorliegt . 

.•. - .. 

.... __ ,; ': _~ _". ~ .. _ , ... _ .. ":. ... _._- .... ______ ..... ___ .~ __ .. , ___________ ......... , __ ,._, .. _._ ... _,- , .... . -_ ... _k'_ 
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Eine Voraussetzung dafUr wäre der Aufbau einer Preisstatistik 
ein Bodenwucher 

anzuneh~en ist. Da die entsprechenden Unterlagen in a11ernKchster 

Zeit kau~ zur Verfügung stehen werden, sChlfGt die ÖVP vorerst 

eine Bek~~pfung des Bodenwuchers durch eine Verschärfung der ent­

sprechenden steuel. ... rechtlichen Bestir:E-:n.~ngen i:n Einkommensteuer-
gesetz vor. Außerdem bietet die \-!olulbauge.setznovelle 1972 den' 

.. .. 

Ländern dieflöglich:t.cei t, auf ili"'lgemessene Bodenpreise i"ffi sozialen 

'\tlöhnbau hirizm-Jirken ... 

itt 
Von einer generellen Baulandk~apPheit;sprechen, dUrfte dagegen 

überhaupt nicht haltbar sein. Gewiß ist das Angebot an Baugründen 
. h ...... l' . . , ~n maDC .en Da ",-ungszent;ren gerIng ge\':orocn, aber sollen bieT' 

tatsächlich die letzten unbebauten Grundstlicke mit Hilfe ein~s' 

Enteignungsverfahrens verbaut werden? Die letzte Volks~~hlung, 

l~ßt schon deutlich den Trend ~rkenn~n, wonach viele Bewohner aus 

h 1 ~ C' .... , '!', I::' ..... '7' ,~. h D Y D . C>. U l' '. m ';' d ,; ..; d . ~' " ~ "",' - '7' 1 1 ~e._~uvu"oe .. ~u t:nl,ge ...... l. l •. !1L .. ana.ge.J.e .... ;1 en ..., .... n JeCO'-'d ..Ll .. an"'le .... 

vislfach nicht in dcrLageiaufgescSlossen~s Bauland zu ebenso 

gfinstigen Bedingungen zur Verfügung zu stellen, wie dies'die Ge­

meinden in den Ballungsgebie~e~ ve~mögeno Außerden fehlen viel­

fach rasche Ver~ehrsverbindungen'zwischen den Arbeitsplätzen in 

den Ballungszentren und den Wohngebieten der Umlandgemeinden. 

In die~en beiden Punkten nüßte nach Ansicht der ÖVP eine regionale 

Wohnbaupolitik ansetzen. 

Wenn in einzelnen Regioneh)zuQ Beispiel in Gebirgstälern,die Ba~­

landreserven innerhalb absehbarer Zeit nicht ausreichen sollten, 

müßten in erster Linie Maßnahmen fUr die optimale Ausnlitzung de~ 
, . 

vorhandenen Reserven ergriffen werden. Das heißt, man müßte eine 

entsprec1:.e!!de Bebauungsdichte _sic:nerste~llel"'l •. 

Hie aus einzelnen Stellungnahmen zum Enb'mrf der Bundesreß~erung 
he~vorgeht, besteht das eigentliche Problem der Bodenbe5~haffung 

" 
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• ,r, "'1" b ~ . e 1 cinerl Fläcbem·!ic1InUnss- bz·v!. Be...., darlll, unD ~ aC.cn, 0l nUCl 

bauunGsplan als Bauland ge, .. ::Ldr:1et sind, 'nicht dem vorgesehenen 

Zweck z1.1gefü11rt '.-1erden 5 sodaß dadurch eine geordnete Siec1l ungs­

enbdcklung gefährdet ",ird~ ÜberleGunßen, wie die RealisierunG 

von Flächcm:idmu:ngs- bz",! c Bs'balJ.uncsp}.i:inen sicherzustellen ist, 

sind aber Hohl vom LDnc1esgesetzgeber anzustellen, in dessen 

AufGabenbereich dcra.rtigG 11aßnahmen fallen" 

Neben cliesen grundsätzlic!lcn Eim::endungen ßegen den vor­

liegenden GesetzentvlUrf sei noch auf pinige besonders c.rfen-

kundige 1'1ängcl ven-Ji esen! 

Die Beschaffung von Bauland für Wohnbauz~ecke ist nich~ an die " 

vorgesehene Raurnordnun~J also nicht an die Flächenwidmungs~ und 

Bebauungspläne, gebunden. 

., 

D~r Staat kann nicht n~r seine gehorteten Grundstac~e ~urch eine 

einfache Erkl~rung.von der Bode~beschaffung ausschlie3en, son~ 

dern zusätz~icne E0~tungen mit Hilfe eines Eintrittsrechts in 

KaUfverträge vorneh~e~, wobei er nicht einmal ~erhalten ist, 

säfutliche Vertragsbedingungen. z~ f'''"] ., erJ.u ... .J..en. 

Dl.·c P~p~~,~ ~u"~ n~ll~. d~~'l';C]Kn solIon el'~Ge~~o~en werden und du"~~on '- __ ~_~ __ ~ ~_~OJ _v, _'- t. ..'~.J._ ... 1 .,\.. • .1.." 

nur noc~ im Ausmaß des Lebenshaltungskostenindexes steigen, wäh­

rend die Ubrigen Wohnbaukosten i~ Durchschnitt der letzten Jah­

re twischen 10 und 15% zugenommen haben. 

Die von der Enteignung Bedrohten erhalten nur einen unzureichen­

den Rechtsschutz: wei~ die. Bedingungen,von denen die Enteignung 

abh~ngig ge~acht wird (Verh§ltnis von Haushalten zu_WOhnungen, 

Anzahl c:.er vlohnunge,n r.:i t Hasser und Kloset t außerhalb der \'Joh:1ung) 

statistiSCh nur in grotan Zejtabst~nden ermittelt werden und die 

Veränderung in den Zwischenzeiten nicht berOckdichtigt wird. 

Sofern d'SID Bund d.urch dieses BLmde.sgesetz ein fi:cLanzieller Mehr­
aufwand· erl·.rächs-G, ist dieser durch Umschichtu.ngen im Bundeshaus-

halt ZQ .bedecken. 
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